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Aufgrund der §§ 5 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Be-
kanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 2015 (GVBl I S. 618), der §§ 1 bis 6a und 9, 10 des Hessischen Ge-
setzes über Kommunale Abgaben vom 24.03.2013  (GVBl. I S. 134) und des § 40 
der Friedhofsordnung der Gemeinde Oberaula vom 03.11.2014 hat die Gemeinde-
vertretung in der Sitzung vom 11.07.2016 folgenden I. Nachtrag zur Gebührenord-
nung zur Friedhofsordnung für die Friedhöfe der Gemeinde Oberaula vom 
03.11.2014 beschlossen: 
 
 

I. Nachtrag zur 
 

Gebührenordnung zur Friedhofsordnung für die Friedhöfe 
der Gemeinde Oberaula 

 
 
 
 

Artikel 1 
 
 
§ 2 Benutzung Leichenhalle / Aussegnungshalle 
 
wird ergänzt mit folgendem Wortlaut: 
 
c) Sargkühlung (nur Einstellung eines Sarges)     50,00 € 
 
 
 

Artikel 2 
 
§ 4  Grabaushub und Ausschmücken von Grabstellen sowie pauschale Kosten 
 
erhält folgenden Wortlaut: 
 
(1) a)  Aushub für eine Grabstelle, inkl. Ausschmücken, 

   Abtransport Erdaushub etc., pauschale Gebühr   850,00 € 
 

b)  Pauschale Gebühr für Friedhofsinfrastruktur  (Erdgrabstätte) 250,00 € 
 
 
(2) a)  Aushub eines Urnengrabes, inkl. Ausschmücken, 

   Abtransport Erdaushub etc., pauschale Gebühr   180,00 € 
 

b)  Pauschale Gebühr für Friedhofsinfrastruktur (Urnengrabstätte) 150,00 € 
 
 
(3) a)  Öffnen und Schließen eines Kolumbariums  
      inkl. Wechseln der Abdeckplatte, pauschale Gebühr  200,00 € 
 
 b)  Pauschale Gebühr für Friedhofsinfrastruktur (Kolumbarium) 150,00 € 
 
  



 

 2 

Artikel  3 
 
In § 3 Grabzeichen - Genehmigungsgebühren 
 
werden die beiden Nachsätze zu Gebühren bzw. Härtefällen gestrichen. 
 
 

Artikel  4 
 
Einfügen eines neuen § 6 Gebührenpflicht – Härtefallregelungen 
 
mit folgendem Wortlaut: 
 
Sämtliche Gebühren sind im Voraus zu zahlen. In Härtefällen kann der Gemeinde-
vorstand der Gemeinde Oberaula die Gebühren ermäßigen oder erlassen. 
 
 

Artikel  5 
 
Der bisherige § 6 wird durch das Einfügen des neuen § 6 zum § 7. 
 
 

Artikel  6 
 
Der vorstehende  I. Nachtrag tritt am Tage nach erfolgter Veröffentlichung in Kraft.  
 
 
 
 
Der  I. Nachtrag zur Satzung (Gebührenordnung) wird hiermit ausgefertigt: 
 
 
 
 
 
Oberaula, den 11. Juli 2016 (Siegel)   Der Gemeindevorstand 
         der Gemeinde Oberaula 
 
 
 
                    Klaus Wagner 
          Bürgermeister 
 
 
 
 
 


